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Wo ist das Problem? Dann entscheide doch einfach selbst - sammel die Dinger ein oder nicht,
gib für den - extrem unwahrscheinlichen - Fall, dass sich jemand noch später die andere Klausur
haben will, das Ding raus und gut ist. Das schöne am Schulrecht ist doch, dass nicht jeder
Bleistiftanspitzwinkel auf den halben Grad genau vorgeschrieben ist, sondern dass man
Beamten im Ratsrang den Ermessensspielraum zutraut, den sie aufgrund von Bildung und
Ausbildung auch haben sollten.
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